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Reglement 
Gültig ab 01.01.2016 
Anpassung 09.02.2017 
 
 
Entschädigungen für die Mitglieder der PK und von Kommissionen 
 
1 Geltungsbereich Dieses Reglement regelt die Entschädigungen für 

die Mitglieder der Präsidentenkonferenz (PK) und für 
die Mitglieder von Kommissionen. 

2 PK-Vorsitz 
Ämterverantwortung 
Themenverantwortung 

Jahrespauschale CHF 8'000.00 
Entschädigung für Sitzungen bis vier Stunden 
CHF 200.00 
Entschädigung für Sitzungen über vier Stunden 
CHF 300.00 

3 PK-Mitglieder 
Ämterverantwortung 
Themenverantwortung 

Jahrespauschale CHF 1'000.00 
Entschädigung für Sitzungen bis vier Stunden 
CHF 200.00 
Entschädigung für Sitzungen über vier Stunden 
CHF 300.00 
 

4 PK-Mitglieder mit 
Ämterverantwortung und/oder 
Themenverantwortung 
 

Entschädigung für zusätzliche Arbeit je Stunde 
CHF 50.00 
 

Stundenabrechnung für Aktenstudium, Telefonge-
spräche, E-Mails, Administration (die Aufzählung ist nicht 
abschliessend) 

5 Kommissionsmitglieder Entschädigung für Sitzungen und zusätzliche Arbeit 
je Stunde CHF 50.00 

6 Protokollführung Entschädigung je Stunde CHF 50.00 

7 Spesen Die Entschädigung der Spesen erfolgt gemäss der 
Personalverordnung des Kantons Graubünden.  

8 Abrechnungszeitraum Die Spesen sind halbjährlich abzurechnen. 

9 Abrechnungsempfänger Die Spesenabrechnungen mit den Belegen sind der 
Geschäftsstellenleitung zu übergeben. 

  


